
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie schreiben, dass eine volle Erstattung meiner Heilmittelkosten nicht / in Zukunft 

nicht möglich sei, weil die Aufwendungen für Heilmittel lediglich bis zu den "in 

Deutschland üblichen" Preisen von Ihnen übernommen werden.  

Ihrem Vorgehen widerspreche ich hiermit ausdrücklich und fordere Sie auf, die 

tariflich vorgesehene Erstattung in voller Höhe zu überweisen.  

Die Frage der üblichen Preise gem. §612 BGB ist die Frage nach den ortsüblichen 

Preisen. Sollte Ihnen ein aktuelles Gutachten zu den ortsüblichen Preisen für die von 

mir abgerechneten Heilmittel vorliegen, bitte ich um Übersendung. Anderenfalls 

erwarte ich die vollständige Erstattung.  

Der Hinweis auf Ihr Verzeichnis der erstattungsfähigen Heilmittel ist weder 

Bestandteil meines Versicherungstarifs und damit irrelevant, noch ist zu erkennen auf 

welche Art, Umfang und Qualität der Heilmittel Sie sich in der Liste berufen. Damit 

läuft auch aus diesem Grund Ihr vertragswidriger Versuch die Höhe meiner 

Heilmittelausgaben einseitig zu begrenzen in Leere.  

Bis hin zum Bundesgerichtshof (BGH) folgen die Gerichte meinen obigen 

Ausführungen. Insofern sollten wir uns eine gerichtliche Klärung dieses 

Sachverhaltes ersparen.  

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

 


